
Antrag auf eine Kirchenmitgliedschaft in besonderen Fällen 

 

Antragsteller/-in 

Name / Vornamen:       

Geburtsname:       Familienstand:       

Ort der Geburt:       Geburtsdatum:       

Anschrift:       

Derzeitige (Wohnsitz-)Kirchengemeinde/Bezirk:       
 

Eltern/Personensorgeberechtigte  (immer erforderlich bei Antragstellung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) 

Namen / Vornamen:       

Anschrift (wenn abweichend):       Religion:      /      
 

Der Antrag soll auch gelten für folgende Haushaltsangehörigen : 

Name / Vornamen Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

                  

                  

                  

Meine/Unsere Kirchenmitgliedschaft soll begründet werden in der:  

(Wunsch-)Kirchengemeinde  Bezirk 

              
   

Begründung  

      

      
 

 

        

Ort, Datum  Unterschrift bzw. Unterschriften aller religionsmündigen  
Antragsteller bzw. der Eltern/Personensorgeberechtigten 

 

B e s t ä t i g u n g 

Das Presbyterium hat am        die beantragte Gemeindegliedschaft in besonderen Fällen beschlossen. 

Sie sind nunmehr Gemeindeglied/-er dieser Kirchengemeinde. 

 
      

Siegel 

   

 Ort, Datum  Unterschrift   
 

Interne Vermerke*)  

Wohnsitz-KG: Landeskirche:       Anhörung am:       

Wunsch-KG: Landeskirche: EKvW, KOE:  19       Beschluss am:       
    

*) nur für Anträge über landeskirchliche Grenzen hinweg 
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